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SCHIEDSSPRUCH ZWISCHEN HPTM. HIERONYMUS RIGERT UND HPTM. BEAT
JAKOB KNOPFLI WEGEN EINER GEMEINSAMEN KRIEGSRECH¬
NUNG

s . AH 10/61 , zusätzlich dazu:

[ad 3 ] :"Undt die weilen Jme Haubt . Rigerten schon Zwaytausent Achthundert

franckhen an gelt und brott an disere Obgedachte drey Monat erschossen , So

solle von dem ersten gelt , so auff das gemelte 52 . Jar erlegt wurde , Jhme an

sein Restierende Ansprach wegen der dreyen Monaten der halbe theil ervolgen,

und den anderen halben theil beederseits , gleich an Jre neun Monat erschiesen;

hemacher auss ersten widerflusigen Zahlungen dess 52 Jars wie Jch gemelt

erschiesen : der ander Restierenden halben theil wegen den 3 Monaten dem Hern

Rigerten bezalt , das übrige beeden gleich Zuegetheilt werden . "

Beat II . Zurlauben , Altammann

Nota : Hptm . Knopfli vertrete bezüglich der 3 Zahlungen für

die ersten Monate die Meinung , dass davon die Hälfte Rigert er¬

halten solle "unndt der ander halb theil uff die 9 Monate beeden zuoge-

hören " . Damit habe sich auch Hptm . Rigert einverstanden erklärt.

Kopie , Nota von Beat II . Zurlauben
AH 30 , 128
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